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001 Verwaltungsrecht allgemein
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Norm

AAV §21 Abs1;

BauO Wr §60 Abs1 lita impl;

VwRallg;

Rechtssatz

Der Zugang zu einem bzw von einem (engeren) Arbeitsbereich - innerhalb eines Betriebsraumes - ist, kein Ausgang iSd

§ 21 AAV. § 21 Abs 1 AAV stellt nämlich auf "Ausgänge" aus "Betriebsräumen und Betriebsgebäuden" ab. Ein "Raum"

liegt aber schon nach der eigentümlichen Bedeutung des Wortes nur dann vor, wenn eine Fläche (zumindest teilweise)

von WÄNDEN umschlossen und von einer DeckDäche abgeschlossen ist (vgl § 60 Abs 1 lit a Wr BauO). Eine, wenn auch

durch Betriebseinrichtungen abgegrenzte Fläche ist idS kein "Raum."
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